
Entwurf zur
Außenbereichssatzung Nr. 3244 - Breite -

ohne Maßstab
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Im Bereich der Satzung kann Wohnzwecken oder kleineren Handwerks
- oder Gewerbebetrieben dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs.2
Baugesetzbuch nicht entgegengehalten werden,
1. dass sie der Darstellung des Flächennutzungsplans als Flächen für die 
Landwirtschaft oder Wald
2. dass die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung zu 
befürchten ist.
Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft durch 
Vorhaben werden im Einzelfall im Baugenehmigungsverfahren geregelt.


